
 

 

 

19. Dezember 2023 

Presseerklärung 

 
Finanzminister Lindner zündet haushaltspolitische Nebelkerzen: 
 
Keine Haushaltsfinanzierung durch Besteuerung von Treibstoff in der 
Binnenschifffahrt! 
 
Die Bundesregierung beabsichtigt, im Wege des Abbaus klimaschädlicher Subventionen 
Steuermehreinnahmen zu erzielen und dadurch ihren Haushalt für das Jahr 2024 finanzieren 
zu können. Dabei ist nun auch der seit 70 Jahren in weiten Teilen Europas 
energiesteuerbefreite Kraftstoff in der Binnenschifffahrt in den Fokus geraten.  
 
Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB), der BDS-Binnenschiffahrt und 
der Deutsche Fährverband widersprechen energisch den jüngst von Bundesfinanzminister 
Christian Lindner im Fernsehen geäußerten Absichten, diese Steuerbefreiung aufzuheben:  
 
Weder lassen sich hierdurch kurzfristige und haushaltsrelevante Steuermehreinnahmen 
erzielen, noch stellt die Steuerbefreiung eine „klimaschädliche Subvention“ dar. Mit einer 
Kraftstoffsteuer würden vielmehr erhebliche Wettbewerbsverzerrungen im europäischen 
Binnenschifffahrtsmarkt entstehen, da der weit überwiegende Teil des Verkehrs in der 
Binnenschifffahrt grenzüberschreitend ist: Getankt wird dann zukünftig in Nachbarländern, 
wo der Treibstoff am günstigsten ist. Und diejenigen, die in der Güter- und Fahrgastschifffahrt 
keinen grenzüberschreitenden Verkehr durchführen, werden unter existenzbedrohenden 
Mehrkosten leiden, die sie am Markt nur bedingt weiterreichen können. Zudem werden 
enorme Fahrpreiserhöhungen im Fährverkehr die Folge und der Verbraucher der Dumme 
sein. Der mühsam eingeleitete Prozess der kostenintensiven Flottenmodernisierung und -
erneuerung wird mit diesen Mehrkosten regelrecht abgewürgt, da im klein- und 
mittelständisch strukturierten Gewerbe kein Kapital für Investitionen in Schiff und Maschine 
übrigbleibt: Die aktuellen Pläne sorgen für eine Preissteigerung von bis zu 48% bei den 
Dieselkosten. 
 
Die Verbände stellen fest: 
 
Bundesfinanzminister Lindner zündet eine Nebelkerze, wenn er den Eindruck vermittelt, dass 
sich mit der zukünftigen Besteuerung von Kraftstoffen in der Binnenschifffahrt kurzfristig 
Finanzmittel für den 2024er-Haushalt erzielen lassen. Richtig ist, dass die Bundesrepublik 
sich bereits 1952 in einem völkerrechtlichen Vertrag mit den Anrainerstaaten zu dieser 
Steuerbefreiung für die Rheinschifffahrt verpflichtet hat, wo 80 % des Güterverkehrs 
stattfindet. Selbst wenn dieser Vertrag nun gekündigt würde, könnten wegen der langen 
Kündigungsfrist in diesem Vertrag keine Steuereinnahmen im Jahr 2024 erfolgen. Für die 
anderen Flüsse und Kanäle jenseits des Rheins sind die durch Gesetzesänderungen 
theoretisch erzielbaren Steuereinnahmen nahezu irrelevant. Die Regierung hält diese 
steuerliche Ungleichbehandlung im Inland selbst für nicht sinnvoll, wie sie in ihrem vor drei 
Monaten vorgelegten Subventionsbericht einräumt (siehe Anlage).  



 
Und auch einen nationalen Alleingang bei der Aufhebung der Steuerbefreiung für die 
Binnenschifffahrt hat die Bundesregierung selbst noch vor drei Monaten abgelehnt: „Wegen 
der bestehenden Abkommen und der unterschiedlichen Besteuerung des Schiffsverkehrs in 
der Gemeinschaft kann ein Subventionsabbau nur in Zusammenarbeit mit den anderen EU-
Staaten und Vertragsstaaten erfolgen.“  
 
Die Steuerbefreiung des Diesels in der Binnenschifffahrt stellt keine „klimaschädliche 
Subvention“ dar. Sie trägt im Gegenteil zur Erhaltung des Anteils der besonders 
umweltschonenden Binnenschifffahrt an der Gesamtbeförderungsleistung, zur Entlastung der 
Schienen- und Straßeninfrastruktur sowie zur Emissionsminderung im Güterverkehr bei. Das 
hat die Regierung im Subventionsbericht selbst erklärt und festgestellt, dass die Maßnahme 
mit der Gesamtbewertung „gut“ evaluiert wurde. Für die großen Güterschiffe, insbesondere 
in der Rheinschifffahrt, stehen nach wie vor keine anderen Treibstoffe außer Diesel zur 
Verfügung. Die Situation ist daher mit dem sog. Agrardiesel für die schweren Nutzfahrzeuge 
in der Land- und Forstwirtschaft vergleichbar.  
 
 
Anlage: Auszug aus dem 29. Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der 
Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 2021 bis 2024 vom 6. 
September 2023 
 
 
Bildunterschrift:  
 
Die Binnenschifffahrt – wie hier auf dem Rhein – verwendet von der Steuer befreiten Diesel. 
Hierzu hat sich die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1952 in einem völkerrechtlichen 
Vertrag mit den europäischen Nachbarstaaten verpflichtet. 
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Über den BDB e.V. 
 
Der 1974 gegründete Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB) setzt sich 
für die verkehrs- und gewerbepolitischen Interessen der Unternehmer in der Güter- und 
Fahrgastschifffahrt gegenüber Politik, Verwaltung und sonstigen Institutionen ein. Der 
Verband mit Sitz in Duisburg und Repräsentanz in Berlin vertritt seine Mitglieder außerdem in 
sämtlichen arbeits- und sozialrechtlichen sowie bildungspolitischen Angelegenheiten und ist 
Tarifvertragspartner der Gewerkschaft Verdi. Er ist Gründungsmitglied des Europäischen 
Schifffahrtsverbandes EBU. Mitglieder des BDB sind Reedereien, Genossenschaften und 
Partikuliere, nationale und internationale See- und Binnenhäfen, wissenschaftliche 
Einrichtungen, Verbände sowie gewerbenahe Dienstleistungsunternehmen. Mit dem 
Schulschiff "Rhein" betreibt der BDB eine europaweit einzigartige Aus- und 
Weiterbildungseinrichtung für das Schifffahrts- und Hafengewerbe. 
 
Über den BDS-Binnenschiffahrt e.V. 

Der Bundesverband der Selbständigen, Abteilung Binnenschiffahrt e.V., seit 1989 ein 
eigenständiger Verband und Mitglied im Bundesverband der Selbständigen/Deutscher 
Gewerbeverband, ist ein Zusammenschluss selbständiger Unternehmer aus der deutschen 
Binnenschifffahrt. Mitglieder sind Partikulierunternehmen aus der Güter- und 
Fahrgastschifffahrt, Fähren sowie der Deutsche Fährverband. Der BDS-Binnenschiffahrt 
vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf den Gebieten der Verkehrs-, Wirtschafts-, Steuer,-
Sozial und Gesellschaftspolitik und berät seine Mitglieder in allen fachlichen Fragen des 
Binnenschifffahrtsgewerbes sowie in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber. Der Verband ist 
Mitglied der Europäischen Schifferorganisation und hat seinen Sitz in Bonn. 
 

Über den Deutschen Fährverband 

Der Deutsche Fährverband ist die Vertretung der Fährgesellschaften an deutschen 
Binnenwasserstraßen. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, 
Verwaltung und Institutionen, informiert seine Mitglieder und fördert die Kommunikation der 
Unternehmen untereinander. Der Verband, der 1946 gegründet wurde, hat seinen Sitz in 
Königswinter. 


